
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Burgenland 

Kurztitel 

Zielsteuerung-Gesundheit 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 54/2013 

Typ 

Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG 

§/Artikel/Anlage 

Art. 34 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2013 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2016 

Index 

9450 Krankenanstaltenfinanzierung, Gesundheitsfonds 

Text 

Artikel 34 

Regelungen bei Nicht-Erreichung von festgelegten Zielen 

Wird im Zuge des Monitorings durch die Bundes-Zielsteuerungskommission festgestellt, dass die 
Ziele, die in dieser Vereinbarung, im Bundes-Zielsteuerungsvertrag oder in den Landes-
Zielsteuerungsverträgen festgelegt sind, nicht erreicht wurden, gilt Folgendes: 

 1. Bei Nicht-Erreichung der im Bundes-Zielsteuerungsvertrag festgelegten gemeinsamen Ziele auf 
Landesebene hat die jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission, in deren Land das Ziel nicht 
erreicht wurde, binnen acht Wochen nach Feststellung der Nicht-Erreichung der Ziele der 
Bundes-Zielsteuerungskommission einen schriftlichen Bericht vorzulegen. Betrifft die 
Nichterreichung den Bund, trifft die Berichtspflicht an die Bundes-Zielsteuerungskommission 
den Bund. 

 2. Bei Nicht-Erreichung der in den Landes-Zielsteuerungsverträgen festgelegten gemeinsamen 
Ziele hat die jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission binnen acht Wochen nach Feststellung 
der Nicht-Erreichung der Ziele der Bundes-Zielsteuerungskommission einen schriftlichen Bericht 
vorzulegen. 

 3. Die unter Z 1 und 2 genannten Berichte haben jedenfalls die Gründe für die Nicht-Erreichung der 
festgelegten Ziele und jene zu setzenden Maßnahmen zu enthalten, die die Erreichung der Ziele 
zum ehestmöglichen Zeitpunkt gewährleisten. 



 Landesrecht Burgenland 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

 4. Die Bundes-Zielsteuerungskommission hat die unter Z 1 und 2 genannten Berichte insbesondere 
hinsichtlich der vorgeschlagenen Maßnahmen und dem vorgeschlagenen Zeitplan zur Erreichung 
des Ziels zu genehmigen. Bei Nichtgenehmigung sind überarbeitete Berichte vorzulegen. 

 5. Die gemäß Z 4 von der Bundes-Zielsteuerungskommission genehmigten bzw. nicht genehmigten 
Berichte sind mit entsprechender Kommentierung der Bundes-Zielsteuerungskommission und 
mit Stellungnahme der jeweils Betroffenen zu veröffentlichen. 
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